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1    Einleitung

Mutterschaftsentschädigung tritt auf 1. Juli 2005 in Kraft

Der Bundesrat hat die Bestimmungen über den Erwerbsersatz bei Mutterschaft auf den 1. Juli 2005 in Kraft
gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt haben angestellte und selbstständigerwerbende Frauen Anspruch auf die
Mutterschaftsentschädigung. Dies gilt auch für Frauen, die gegen einen Barlohn im Betrieb ihres Ehemannes
mitarbeiten. Während 14 Wochen erhalten sie 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens vor der
Geburt, maximal aber 172 Franken pro Tag.

Im Rahmen der EO-Revision wird auch die Entschädigung erwerbstätiger Dienstleistender in Armee, Zivildienst
und Zivilschutz ab dem 1. Juli 2005 von 65 auf 80 Prozent des Erwerbseinkommens erhöht. Die
Rekrutenentschädigung sowie die Grundentschädigung für Nichterwerbstätige werden von 43 auf 54 Franken
pro Tag angehoben.

In diesem Kurzhandbuch stellen wir Ihnen die Anpassungen vor, welche Sie in unserer Lohnsoftware
SwissSalary vornehmen müssen. Die Einführung der Mutterschaftsentschädigung bedingt keine
Programmanpassung unsererseits. Es müssen einzig drei bis vier neue Lohnfortzahlungs-Lohnarten sowie
zwei neue Entschädigungs-Lohnarten eingerichtet werden.

Für weitergehende Auskünfte zu diesem Thema informieren Sie sich direkt bei Ihrer AHV-
Ausgleichskasse, im Internet unter http://www.avs-ai.ch/Home-
D/allgemeines/MEMENTOS/mutterschaft.htm und/oder bei uns via Mail unter support@swisssalary.ch.
Unter der oben angegebenen Homepage finden Sie auch die offiziel len Anmeldeformulare im PDF-
Format, welche Sie direkt online erfassen können.

http://www.avs-ai.ch/Home-D/allgemeines/MEMENTOS/mutterschaft.htm
http://www.avs-ai.ch/Home-D/allgemeines/MEMENTOS/mutterschaft.htm
mailto:SwissSalary@primevision.ch
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2    Neue Lohnarten und Zeitart im SwissSalary

Mutterschaft wurde und wird bis am 30. Juni 2005 sozialversicherungs-technisch als Krankheit behandelt. D.h.
die Mutterschaft war als Bestandteil in der Kollektiv-Krankentaggeldversicherung versichert. Für die
Rapportierung der gesetzlichen Lohnfortzahlung und den Eingang der Taggelder wurden jeweils die
Krankentaggeld-Lohnarten verwendet.

Ab 1. Juli 2005 werden neue Lohnfortzahlungs-Lohnarten sowie neue Entschädigungs-Korrektur-Lohnarten
benötigt. Auf den nächsten Seiten wird ausführlich beschrieben, wie Sie die neuen Lohnarten im SwissSalary
erfassen müssen.

Einige Ausführungen in diesem Kurzhandbuch verweisen auf die Lohnarten in unserem Lohnarten-Standard.
Selbstverständlich können die Lohnart-Nummern frei gewählt werden (firmenspezifisch).
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2.1    Zeitart "MUTTER"

Eine neue Zeitart "MUTTER" wird benötigt, damit die Auswertungen, Statistiken der rapportierten
Mutterschaftsstunden (-Tage) separat ausgewertet werden können. Gehen Sie dazu im SwissSalary unter
"Einrichtung - Zeitarten" . Erfassen Sie eine neue Zeile mit "F3" und erfassen Sie folgende Einträge:
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2.2    Lohnfortzahlung bei Mutterschaft

Um die Lohnfortzahlung bei Mutterschaft erfassen zu können, werden neue Lohnarten verwendet:

· Mutterschaftslohn SL 80% (LA 297)
· Mutterschaftslohn ML 100% (LA 298) (ohne Lohnkürzung; z.B. Mitarbeiterinnen in der Verwaltung;

Arbeitgeber übernimmt Differenz von 20%)
· Mutterschaftslohn ML 80% (LA 299) (Kürzung des Lohnes um 20% analog der Entschädigung)

Die in Klammern vorhandenen Lohnartnummern beziehen sich auf unseren Lohnartenstamm-Standard. Im
Standard noch enthaltene Lohnarten (ATZ) in diesem Nummernkreis können, falls definitiv nicht verwendet,
gelöscht werden.

2.2.1    Lohnart Stundenlohn

Mutterschaftslohn SL 80% (LA 297)
Kopieren Sie sich z.B. die Lohnart "Krankheitslohn SL 80%" und ändern Sie dann nur noch die notwendigen
Änderungen ab. Sie sehen anhand der nächsten Abbildungen, welche Änderungen in der Lohnart
vorgenommen werden müssen.

Allgemein

WICHTIG: Die Belastung der Kostenart erfolgt nicht in der Kartenansicht sondern in der Listenansicht der
Lohnart. Erfassen Sie in der Spalte "Kostenart Fibu Belastung" die Kostenart, auf welche die Belastung
erfolgen soll. Unser Beispiel: Kostenart 44075 (neu) = Mutterschaft.

Pfl ichtigkeiten
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Absenzen

Achten Sie darauf, dass die richtige, neue Zeitart "MUTTER" eingerichtet wurde.

Kostenstel len
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Sicherheit

Die weiteren Register haben keine weiteren Einrichtungen!

Unter "Kostenstel le - Finanzbuchhaltung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)

Die Kostenstelle 9999 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Neutrale Kostenstelle".

Unter "Kostenstel le - Betriebsabrechnung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)
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Die Kostenstelle 1011 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Lohnnebenkosten SL".

Übersetzungsvorschläge (Lohnart - Übersetzungen):

D Mutterschaftslohn SL 80%
E Salario de la maternidad SH 80%
F Salaire maternité SH 80%
GB Maternity wages SL 80%
I Salario di maternità SO 80%
P Salário da maternidade SH 80%

2.2.2    Lohnarten Monatslohn

2.2.2.1    Lohnart Monatslohn ohne Kürzung

Mutterschaftslohn ML 100% (LA 298) (ohne Lohnkürzung)
Kopieren Sie sich z.B. die Lohnart "Krankheitslohn ML 100%" und ändern Sie dann nur noch die notwendigen
Änderungen ab. Sie sehen anhand der nächsten Abbildungen, welche Änderungen in der Lohnart
vorgenommen werden müssen.

Allgemein

INFO: Kostenart 44075 (neu) = Mutterschaft.

Pfl ichtigkeiten
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Absenzen

Achten Sie darauf, dass die richtige, neue Zeitart "MUTTER" eingerichtet wurde.

Kostenstel len
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Sicherheit

Die weiteren Register haben keine weiteren Einrichtungen!

Unter "Kostenstel le - Betriebsabrechnung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)
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Die Kostenstelle 1013 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Lohnnebenkosten ML". Die Kostenstellen 1023
- 1027 sind die jeweiligen ML-Verrechnungs-Kostenstellen.

Übersetzungsvorschläge (Lohnart - Übersetzungen):

D Mutterschaft ML 100%
E Salario de la maternidad SM 100%
F Salaire maternité SM 100%
GB Maternity wages ML 100%
I Salario di maternità SM 100%
P Salário da maternidade SM 100%

2.2.2.2    Lohnart Monatslohn mit Kürzung um 20%

Mutterschaftslohn ML 80% (LA 298) (mit Kürzung des Monatslohnes um 20%)
Kopieren Sie sich z.B. die Lohnart "Krankheitslohn ML 80%" und ändern Sie dann nur noch die notwendigen
Änderungen ab. Sie sehen anhand der nächsten Abbildungen, welche Änderungen in der Lohnart
vorgenommen werden müssen.

Allgemein

INFO: Kostenart 44075 (neu) = Mutterschaft.

Pfl ichtigkeiten



Seite 14

Absenzen

Achten Sie darauf, dass die richtige, neue Zeitart "MUTTER" eingerichtet wurde.

Kostenstel len
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Sicherheit

Funktion
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INFO: Mit dem Folge-Lohnart-System wird die 20%-Kürzung automatisch vorgenommen. Die vorgegebene LA
117 wird im Standard-Lohnartenstamm auch für die Kürzung bei Militär, Krankheit, Unfall etc. verwendet.

Unter "Kostenstel le - Betriebsabrechnung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)

Die Kostenstelle 1013 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Lohnnebenkosten ML". Die Kostenstellen 1023
- 1027 sind die jeweiligen ML-Verrechnungs-Kostenstellen.

Übersetzungsvorschläge (Lohnart - Übersetzungen):

D Mutterschaft ML 80%
E Salario de la maternidad SM 80%
F Salaire maternité SM 80%
GB Maternity wages ML 80%
I Salario di maternità SM 80%
P Salário da maternidade SM 80%
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2.3    Entschädigungs-Lohnarten

Beim Eintreffen der Mutterschaftsentschädigung von der AHV-Ausgleichskasse wird die Entschädigung auch
im SwissSalary erfasst, analog der anderen Taggelder (EO, Unfall, Krankheit etc.). Dadurch werden nicht nur
allfällige Basen korrigiert, sondern auch der Geldfluss in der FIBU und BBA werden damit automatisch erledigt.

Diese Lohnarten werden analog der EO-Entschädigung gesteuert. D.h. Die Entschädigungen sind AHV und
ALV-pflichtig, unterstehen jedoch nicht der SUVA-Beitragspfl icht (analog EO-Entschädigung).

Am Einfachsten kopieren Sie sich die EO-Lohnarten auf eine neue Lohnartnummer und ändern nur noch die
unterschiedlichen Texte.

2.3.1    Lohnart Mutterschaftsentschädigung

Mutterschaftsentschädigung (LA 513)
Diese Lohnart wird direkt rapportiert, falls anstelle der Lohnfortzahlung direkt die Entschädigung ausgerichtet
werden soll. Ansonsten wird sie nur in Kombination mit der Korrektur-LA automatisch als Folge-LA
mitgezogen.

Allgemein

Pfl ichtigkeiten
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Die restlichen Register haben analog EO-Lohnart keine weiteren Einrichtungen.

Übersetzungsvorschläge (Lohnart - Übersetzungen):

D Mutterschaftsentschädigung
E Asignación de maternidad
F Allocation de maternité
GB Maternity benefit
I Indennità in caso di maternità
P Subsídio de maternidade

2.3.2    Korrektur-Lohnart Mutterschaftsentschädigung

Mutterschaftsentschädigung (LA 573)
Diese Lohnart wird immer rapportiert, sobald die Mutterschaftsentschädigung bei Ihnen eintrifft und vorher eine
Lohnfortzahlung erfolgt ist. Mit der Rapportierung des Betrages wird als Folge-LA automatsich die LA 513
mitgezogen.

Allgemein
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WICHTIG: Die Belastung der Kostenart erfolgt nicht in der Kartenansicht sondern in der Listenansicht der
Lohnart. Erfassen Sie in der Spalte "Kostenart Fibu Belastung" die Kostenart, auf welche die Belastung
erfolgen soll. Unser Beispiel: Kostenart 44250 = "Vergütungen EO und MDK".

Pfl ichtigkeiten

Kostenstel len
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Sicherheit

Funktion
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Mit dieser Folge-LA-Einrichtung wird automatisch die Entschädigungs-Lohnart gezogen.

Unter "Kostenstel le - Finanzbuchhaltung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)

Die Kostenstelle 1013 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Lohnnebenkosten ML" und Kostenstelle 1011
"Lohnnebenkosten SL".

Unter "Kostenstel le - Betriebsabrechnung" erfassen Sie folgende Einträge: (Beispiel)

Die Kostenstelle 1013 in diesem Beispiel ist die Kostenstelle "Lohnnebenkosten ML" und Kostenstelle 1011
"Lohnnebenkosten SL".

Übersetzungsvorschläge (Lohnart - Übersetzungen):

D Korrektur Mutterschaftsentschädigung
E Corrección asignación de maternidad
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F Correction allocation de maternité
GB Correction maternity benefit
I Correzione indennità in caso di maternità
P Correção subsídio de maternidade
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3    Die wichtigsten Übergangsbestimmungen auf einen Blick

3.1    Geburt vor dem 1. Juli 2005

Erwerbstätige Mütter, deren Kind weniger als 14 Wochen vor dem 1. Juli 2005 geboren wird, haben
anteilsmässig Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung. Sie erhalten ab  dem 1. Juli 2005 so lange
Taggelder, bis die Zeitspanne von 14 Wochen ab der Geburt abgelaufen ist. Kommt ein Kind zum Beispiel zwei
Wochen vor dem 1. Juli 2005 zur Welt, so besteht Anspruch auf Taggelder während 12 Wochen. Der
frühestmögliche Geburtstermin, der noch Anspruch auf ein einziges Taggeld ergibt, ist somit der 26. März
2005.

Wird ein Kind früher als 14 Wochen vor dem 1. Juli 2005 geboren, hat die Mutter keinen Anspruch auf den
Erwerbsersatz aus der EO.

Erwerbstätige Mütter, deren Kind ab dem 1. Juli 2005 geboren wird, haben den "normalen" Anspruch auf den
Erwerbsersatz während 14 Wochen.

Der Kanton Genf, welcher als einziger Kanton bereits seit 1. Juli 2001 die Mutterschaftsentschädigung kennt,
wird diese im selben Rahmen wie bisher durchführen. Als Unterschied zur CH-Lösung haben die Mütter
Anspruch auf 16 anstatt 14 Wochen bezahlten Urlaub. Zudem beteiligen sich die Arbeitnehmer und
Arbeitgeber mit weiteren Lohnprozenten an der Finanzierung dieser speziellen Lösung.
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3.2    Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers gemäss OR

Hat eine Mutter bei Geburt vor dem 1. Juli 2005 Anspruch auf Lohnfortzahlung gemäss Obligationenrecht über
den 1. Juli 2005 hinaus (z.B. gemäss Berner, Zürcher oder Basler Skala), so bleibt dieser Anspruch gewahrt.
Für die Dauer seiner Lohnfortzahlung erhält der Arbeitgeber im Gegenzug die Leistungen der
Mutterschaftsentschädigung von der AHV-Ausgleichskasse zurück.
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3.3    Privat oder von Arbeitgebern abgeschlossene
Taggeldversicherungen

Auf den 1. Juli 2005 fallen per Gesetz die bestehenden Versicherungsverträge dahin, welche Taggelder bei
Mutterschaft vorsehen. Zuviel bezahlte Prämien(anteile) werden zurückerstattet.

Mütter, die vor dem 1. Juli 2005 bereits Mutterschaftsleistungen eines Taggeldversicherers beziehen, erhalten
diese im vertraglich vereinbarten Umfang weiter und zwar auch dann, wenn am 1. Juli 2005 zusätzlich ein
Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung der EO entsteht. Wenn allerdings das EO-Taggeld und die
Leistung der privaten Taggeldversicherung den versicherten Lohn übersteigen (Überversicherung), so kann der
Taggeldversicherer im Rahmen der Überentschädigung die Mutterschaftsentschädigung bei der AHV-
Ausgleichskasse einfordern.
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3.4    Am 1. Juli 2005 laufende Militär-, Zivilschutz- oder Zivildienste

Wer am 1. Juli 2005 Dienst im Militär oder Zivilschutz leistet, respektive Zivildienst absolviert, erhält die neuen
Entschädigungen rückwirkend auf den Zeitpunkt des Dienstantritts.
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